
 
A n t r a g : 1. Die Ratsversammlung hat die während 

der öffentlichen Auslegung vorgebrach-
ten Stellungnahmen geprüft und stimmt 
den Einzelanträgen gemäß der beiliegen-
den Übersicht zu. Der Oberbürgermeister 
wird beauftragt, diejenigen Träger öffent-
licher Belange, die Stellungnahmen vor-
gebracht haben, von dem Ergebnis mit 
Angabe der Gründe in Kenntnis zu set-
zen. Gleiches gilt für Stellungnahmen, 
die aus der Öffentlichkeit hervorgegan-
gen sind.  

 
2. Die Ratsversammlung beschließt auf-

grund des § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
3. November 2017 (BGBI. I S. 3634) den 
Bebauungsplan Nr. 184 "Nördlich 
Bachstraße – DRK Ehrenamtszentrum" 
für das Gebiet nördlich der Bachstraße, 
südlich des Gefahrenabwehrzentrums 
(GAZ) und östlich der Zufahrt zum GAZ 
im Stadtteil Böcklersiedlung-
Bugenhagen, bestehend aus der Plan-
zeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) 
als Satzung. 

 
3. Die Begründung wird gebilligt. 
 
4. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, 

den Beschluss über den Bebauungsplan 
nach § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich be-
kannt zu machen. Dabei ist auch anzu-
geben, wo der Plan mit Begründung ein-
gesehen werden kann. 

 
 


